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Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

No. 627.

Innalt: Pserde-Aushebungs, orschrift vom 12. Angust 1002.

Auf Höchsten im Namen Seiner Durchlaucht des Fürsten ertheilten Befehl
Seiner Durchlaucht des Erbprinzen ist für das Fürstenthum Reuß j. L. im Ein-
verständnisse mit dem Königlichen Generalkommando des Xl. Armeekorpe die nach-
ersichtliche

Pferde-Aushebungs-Vorschrift
erlassen worden, welche hierdurch mit dem Hinzufügen zur öffentlichen Kenntniß
gebracht wird, daß dieselbe an Stelle der Pferde-Aushebungs-Vorschrift vom
30. August 1900 (Gesetzs. Bd. XXIV., S. 167) sogleich in Kraft Zu treten hat.

Gera, den 12. August 1902.

Fürstlich Reuß-Pl. Ministerium.
Engelhardt.

Ausgegeben am 20. August 1902.


